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Geschäftsabteilungz VGW-N

IM NAMEN DER RIEPUBLIK

Das Verwaltungsgericht Wien hat durch seine Richterin Mag. Viti über die

Beeßhwefde desHerf_- gegen den Bescheid des
Lancleshauptmannes von Wien, Magistratsabtzeilung 35, vorn 29.10.2019,
Zi. MA35-9/3008704-06, mit welchem der Antrag vom 06.09.2019 auf Erteilung
(Verlängerung) eines Aufenthaltstítels für den1 Zweck "Student" nach dem
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) abgewiesen wurde,

zu Rechterkannt:

I. Gemäß § 28 Abs. 1 VWGVG wird der Beschwerde stattgegeben, und der
angefochtene Bescheid behoben.

II. Dem Beschwerdeführer wird gemäß § 64 Ab.s. 2 NAG ein Aufenthaltstitei für
den Zweck >Student< mit 12-monatíger Gültigkeit erteilt.
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III. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a VwGG eine ordentliche Revision
an den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133 Abs. 4 B-VG unzulässig.

Entscheidungsgründe

Zusammenfassung des Verfahrensganges:

Der Beschwerdeführer ist Staatsbürger der[_und
beantragte am 28.10.2013 eine Aufenthaltsbewilligung für den Zweck
>Studierender< (nunmehr >Student<). Diese Aufenthaltsbewilligung wurde
erstmals bis 24.06.2015 erteilt und bis 26.06.2016 verlängert. In dem daran
anschließenden Verlängerungsverfahren wies die belangte Behörde den
Verlängerungsantrag mangels Studiene1folges (betreffend den Vorstudien-
lehrgang) ab, die dagegen erhobene Beschwerde: wurde vom Verwaltungsgericht
Wien mit Erkenntnis vom 10.03.2017, ZI. VGW-151/080/13263/2016
abgewiesen.

Dagegen erhob der Beschwerdeführer eine außerordentliche Revision. Dieser
Revision wurde mit Beschluss des VwGH vom 27.07.2017, ZI. Ra2017/22/0087-3
die aufschiebende Wirkung zuerkannt. Mit Erkenntnis des VwGH vom
29.07.2019, ZI Ra 2017/22/0087-8 (zugestellt an den Vertreter des
Beschwerdeführers am 14.08.2019), wurde die außerordentliche Revision
zurückgewiesen.

Der Beschwerdeführer stellte den nun verfahrensgegenständlichen Antrag auf
Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung Student am 06.09.2019 bei der
Magiistratsabteilung 35 in Wien und stellte eine1n Zusatzantrag auf Zulässigkeit
der llnlandsantragstellung. In diesem Antrag wird ausgeführt:

>1. Der Antragsteller wurde am__geboren. Er ist
-_Staatsangehöriger. Dort absolvierte er auch seine Schuldbildung und
studierte bereits Maschinenbau. Er ist unbescholten. Seine Muttersprache ist
-| er spricht ausgezeichnet Deutsch. Er halt sich seit 2014 in Österreich auf
um .in Österreich zu studieren. Zunächst hat er an der Technischen Universität
Wien studiert. Seit 2017 studiert er erfolgreich an der FH Technikum. Er ist jetzt
im letzten Studienjahr. Er hat alle Lehrveranstaltungen positiv absolviert und
wird im kommenden Jahr seine Diplomarbeit schreiben. Seit 2016 lebt er in einer
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dauerhaften Beziehung_-IStaatsangehöriger, die hier in
Österreich lebt, ihre Ausbildung absolviert hat und berufstätig ist.

Beweis: Geburtsurkunde des Antragstellers liegt der Behörde vor;
Kopie des Reisepasses der Antragsteller (Beilage ./l).

2. Der Antragsteller war zunächst außerordentlicher Student an der Technischen
Universität Wien. Er wechselte im Wintersemester 2017/2018 auf die FH
Technikum Wien. Dort ist er für die Studienrichtung 0779 FH-Bachelor-
Studiengang Maschinenbau inskribiert. Er besucht laufend Lehrveranstaltungen.
Er hat zuletzt zahlreiche ECTS-Credits abgelegt und die vergangenen beiden
Studienjahre erfolgreich abgeschlossen, sodass er das Studium erfolgreich
fortsetzen konnte. Wie in den Semestern zuvor hat er auch neuer pünktlich die
Studiengebühren für das aktuelle Semester bezahlt. Er studiert nunmehr, nach
anfänglichen Problemen an der Technischen Universität wien, die auf seine
kurzfristige Erkrankung zurückzuführen waren, ziiigig und zielstrebig. Er betreibt
sein Studium mit großem Erfolg und kann gute Fc:rtschritte vorweisen.

Beweis: Studentenausweis des Antragstellers (Beilage .12)
Studienbestätigung der Fachhochschule Technikum Wien
(Beilage ./3);
Konvolut an Zahlungsbestätigungen für das aktuelle Semester und
die vorangegangenen Semester (Beilage ./4);
Konvolut an Bestätigungen des Studienerfolges über absolvierte
Lehrveranstaltungen und Prüfungen der letzten 4 Semester
(Beilage ./5).

3. Der Antragsteller ist Werkstudent, d. h. er arbeitete durchgehend, um seinen
Aufenthalt und sein Studium in Wien zu finanzieren. Durch seine sparsame
Lebensführung konnte er auch Ersparnisse in Höhe von EUR 10.115,47 auf
seinem Girokonto bei der Erste-Bank mit der Kontonummer
-_ ansparen_ Er kann somit seinen Aufenthalt in
Österreich selbst finanzieren.

Der Antragsteller spricht ausgezeichnet deutsch. .Er hat zusätzlich zu der für sein
Stud.ium notwendigen Deutschprüfung einen Deiutschkurs absolviert. Er spricht
Deutsch auf B2-Niveau des Europäischen Referenzrahmens für Fremdsprachen.
Er ist daran interessiert, seine Sprachkenntnisse weiter zu vertiefen.

Der Antragsteller ist auf Grund seines Beschäûfigungsverhältnisses er bei der
WGKK mit der Nr. 6866 060685 pflichtversichert. Er hat eine e-Card inne.

Er lebt gemeinsam mit seiner langjährigen Lebensgefährtin_geb.
-__Staatsangehörige. Sie haben aktuell in deren Wohnung
in I- Wien,_den gemeinsamen Haushalt. Die Wohnung
verfügt über eine Größe von 52m2 und 2 Wohnräume und wird nur vom
Antragsteller und seiner Lebensgefährtin bewohnt.

Dem Antragsteller wurde von seiner Lebensgefährtin ein unbefristetes
unentgeltliches Wohnrecht an dieser Wohnung eingeräumt.

Beweis: Beschäftlgungsbewilligung des AMS vom 04.07.2019 (Beilage _/6);



4

Konvolut an Lohnzetteln des Antragstellers von Mai, Juni und Juli
2019 (Beilage ./7),'
Kontoauszug des Antragsteller (Beilage ./8);
ÖSD Zertifikat des Antragstellers über die Ablegung einer
Deutschprüfung auf B2-Niveau (Beilage ./9);
E-Card der Antragsteller (Beilage ./10);
Meldezettel des Antragstellers (Beilage ./1 1);
Mietvertrag über die Wohnung in .- Wien,_12/1
(Beilage ./12)
Wohnrechtsvereinbarung zwischen dem Antragsteller und seiner
Lebensgefährtin (Beilage ./13);
_Lebensgefährtin des Antragstellers als Zeugin;
Antragsteller als Partei.

4. Der Antragsteller erfüllt die Voraussetzungen des ersten Teiles des NAG. Er
verfügt über feste und regelmäßige monatliche Einkünfte sowie Ersparnisse, in
Höhe des zweifachen Richtsatzes des § 293 ASVG. Er ist umfassend
kran-kenversichert und verfügt über eine ortsübliche Unterkunft.

Der Antragsteller war bereits Inhaber einer >Aufenthaltsbewilligung - Student"
gem. § 64 NAG. Er verfügt nun über einen positiven Studienerfolg und möchte
sein Studium in Österreich abschließen und danach gegebenenfalls sein erlangtes
Wissen nutzen um in Österreich einem Erwerb nachzugehen und mit seiner
Lebensgefährtin eine Familie zu gründen.

Beweis: Antragsformular (Beilage ./14);
2 Passfotos.

Zusatzantrag gem. § 21 Abs 3 NAG.'

1. Der Antragsteller hält sich seit 2014 (mit kurzen Unterbrechungen) in
Österreich auf. Seine Freunde und seine L.ebensgefährtin_
-_ Staatsangehörige, leben in Österreich. Er ist seit 5 Jahren
rechtmäßig in Österreich aufhäitig und hat Österreich ledig/ich kurzfristig
verlassen. Der letzte Antrag auf Verlängerung des Antragstellers wurde von der
Behörde mit Beschluss vom 26.08.2016 von der Behörde abgewiesen da der
Antragsteller über keinen ausreichenden Studienerfolg verfügte. Gegen diesen
Beschluss erhob der Antragsteller fristgerecht Beschwerde.

Über diese Beschwerde gegen den Bescheid der MA 35 entschied das VWG Wien
mit Erkenntnis vom 10.03.2017 (VG-151 /080/13263/2016-10).

Gegen dieses Erkenntnis brachte der Antragsteller am 27.04.2017
außerordentliche Revision vor den VwGH ein und stellte gleichzeitig auch einen
Antnag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung der außerordentlichen
Revision. Diesem Antrag wurde vom VwGH mit Beschluss stattgegeben. Der
Antragsteller hielt sich somit weiterhin rechtmäßig in Österreich auf, bis seinem
rechtsfreundlichen Vertreter am 14.08.2019 der Beschluss über die
Zurückweisung der außerordentlichen Revision zugestellt wurde. Auf Grund der
langen Verfahrensdauer konnte der Antragsteller seine Bindung zu Österreich,
seinen Freunden im Inland und vor allem zu seiner Lebensgefährtin weiter
stärken und sich so noch mehr in Österreich integrieren.
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Der Antragsteller ist somit seit mehr als zwei Jahren in Österreich. Er konnte in
dieser Zeit nicht aus Österreich ausreisen. Er hat diese Zeit genützt, um sein
Stud'ium voranzutreiben und eifrig zu studieren. Er ist wirtschaftlich, sozial und
sprachlich sehr gut integriert. Er hat seinen Lebensmittelpunkt in Österreich.

Beweis: Kopie der Revision an den Verwaltungsgerichtshof (Beilage ./15);
Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs über die aufschiebende
Wirkung der Revision vom 27.06.2017, Ra 2017/22/0087-3
(Beilage ./16),'
Beschluss des Verwaltungsgerlchtsh1ofs über die Zurückweisung der
Revision vom 29.07.2019, zugestellt am 14.08.2019,
Ra 2017/22/0087-8 (Beilage ./17),'
vorgelegte Nachweise über den konstanten Studienerfolg des
Antragstellers an der FH Technikum Wien;
Antragsteller als Partei.

2. Sollte die Behörde die Zulässigkeit einer lnlandsantragstellung in Zweifel
ziehen, so ist das Privat- und Familienleben des Antragstellers in Österreich zu
berücksichtigen.

Der Antragsteller ist zum Beispiel seit 2014 Mitglied des FC_
(Vereinsnummer- Dieser ist Mitglied im Wiener Fußballverband und nimmt
derzeit an der Oberliga B teil. Der Antragsteller nimmt regelmäßig an den
Trainingseinheiten und Spielen teil, er hat viele Freunde im Verein und ist gut
integriert.

Mit seiner Lebensgefährtin_führt cler Antragsteller seit 2014 eine
dauerhafte Beziehung und Lebenspartnerschaft. Der Antragsteller lebt mit dieser
aktuell im gemeinsamen Haushalt. Er verdient ausreichend, um sein Studium zu
finanzieren. Er trägt zur Haushaltsführung bei. Sein Studium an der FH
Technikum Wien wird nur mehr in Jahr dauern. Eine Inlandsantragstellung
erscheint daher auch unter Berücksichtigung der Gründe des § 21 Abs 3 NAG
zulässig.

Beweis: Bestätigungsschreiben des_-(Beilage ./18);
Konvolut an Fotos und Facebook Eintragungen des Antragstellers
und seiner Lebensgefährtin (Beilage ../19),'
__Wien,_-als Zeugin;
Antragsteller als Partei.

Der .Antragsteller stellt daher den Zusatzantrag, die Inlandantragstellung gem.
§ 21 Abs 3 NAG zuzulassen.

Aus diesen Gründen stellt der Antragsteller weiters an den Landeshauptmann
von Wien, p.A. MA 35, den Antrag auf Ausstellung eines Aufenthaltstitels
>Aufenthaltsbewilligung - Student< gem. § 64 NAG. "

Der Beschwerdeführer legte eine Inskriptionsbestätigung der FH Technikum Wien
vor, demnach ist er seit Studienbeginn im WS 2017 als ordentlich Studierender
gemeldet und befindet sich im WS 2019 im dritten Semester dieses Studiums.
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Laut den vorgelegten Studienbestätigungen absolvierte er

im WS 2017 : 30,0 ECTS (Benotungsschnitt): 3,22
im SS 2018 : 22,5 ECTS (Benotungsschnitt): 2,75
im WS 2018 : 14,0 ECTS (angerechnet)
im SS 2019 : 30,0 ECTS (Benotungsschnitt): 3,50

Ein öso-Zertifikat im B2 vom 20.02.2017 liegt auf.

Ein Kontoguthaben vom 26.08.2019 mit einem Guthaben von EUR 10.115,47
wurde vorgelegt.

Eine Beschäftigungsbewilligung für den Beschwerdeführer bis 03.04.2020
(monatliches Entgelt von EUR 770,- brutto als Aushilfskellner) liegt vor.
Gehaltsbestätigungen über ein monatliches Gehalt von EUR 652,42 an
Auszahlungen an den Beschwerdeführer liegen vor.

Eine Wohnrechtsvereinbarung mit der Lebensgefährtin des Beschwerdeführers
liegt vor.

Mit dem nunmehr bekämpften Bescheid vom 29.10.2019 wies die belangte
Behörde den Antrag mit der Begründung ab, dass sich der Beschwerdeführer erst
5 Jahre im Inland aufhalte, eine Inlandsantragstellung wäre unzulässig gewesen.
Überdies wäre der Lebensunterhalt nicht gesichert.

In der dagegen fristgerecht erhobenen Beschwerde brachte der
Beschwerdeführer sinngemäß vor, dass er im Laufe des nunmehr
letztvergangenen Studienjahres 2017/2018 Prüf11ngen im Ausmaß von 44 ECTS
erreiicht habe. Er verfüge daher über ausreichenden Studienerfolg im
letztvergangenen Studienjahr. Der Beschwerde waren nochmals die
Erfollgsnachweise des FH Technikums Wien sowie eine Inskriptionsbestätigung
über das WS 2019 beigelegt.

Ein aktueller Kontoauszug des Beschwerdeführers weist mit Stand 11.02.2020
ein Guthaben von EUR 7.746,17 aus.
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Der Beschwerdeführer ist bei der Wiener Gebietskrankenkasse versichert.

Das Verwaltungsgericht Wien hg_erwogen:

Folggiengilecentscheidungsrelevanter Sachverhalt steht als erwiesen fest:

Der Beschwerdeführer ist als ordentlicher Studiierender an der FH Technikum
Wier1 für das Bachelor-Studium >Maschinenbau< :zugelassen und erfüllt somit die
besonderen Voraussetzungen gemäß § 64 Abs. 11 Z 4 NAG für den beantragten
Aufenthaltstitel.

Die Erteilung des beantragten Aufenthaltstitels >Student< setzt zudem die Erfül-
lung sämtlicher allgemeiner Voraussetzungen gemäß § 11 NAG voraus.

Stritlzig war im vorliegenden Fall, ob der Beschwerdeführer über ausreichenden
Studienerfolg verfügt.

Zum Entscheidungszeitpunkt war das Studienjahr von 01.10.2018 bis
30.0'9.2019 heranzuziehen. Der Beschwerdeführer legte im venlvaltungsgerichtli-
chen Verfahren einen Studienerfolgsnachweis vor, der für das abgelaufene Studi-
enjahr die Absolvierung von bestandenen Prüfungen in der Höhe von 44 ECTS
bestätigt. Der Studienerfolg war somit gegeben. Eine Inskriptionsbestätigung für
das Wintersemester 2019 wurde ebenfalls vorgelegt.

Der aktuell anzuwendende Richtsatz des § 293 A.SVG für eine Einzelperson über
24 Jahren beträgt monatlich EUR 966,65. Er hat: ein unentgeltliches Wohnrecht
bei seiner Lebensgefährtin in Wien. Der erforderliche Betrag ist aufgrund des
dem Beschwerdeführers zur Verfügung stehenden Kontoguthabens in der Höhe
von EUR 7.746,17 sowie monatlichen regelmäßigen Einkünften bei der_
__Iwien in der Höhe von
EUR 652,42 (prognostizierte Jahressumme: EUR 9.133,88) und Heranziehung
des Sparguthabens von EUR 7.746,17 jedenfalls g1edeckt.
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Hinweise darauf, dass das Guthaben aus illegalen Quellen stammen könnte, sind
im Verfahren nicht hervorgekommen.

Der gemäß § 11 Abs. 2 Z 4 NAG 2005 geforderte Unterhalt darf grundsätzlich
auch durch Sparguthaben gedeckt werden. Diese Guthaben dürfen zwar nicht
aus illegalen Quellen stammen; wenn die Behörde ausführt, dass die Herkunft
des Geldes unbekannt sei, reicht dies allein aber nicht aus, diesen Beträgen die
Eigenschaft abzusprechen, zum Unterhalt der Fremden herangezogen werden zu
können.

Es ist bei diesem Sachverhalt nicht zu erwarten, dass der Aufenthalt des Be-
schwerdeführers im Bundesgebiet zu einer finanziellen Belastung einer Gebiets-
körperschaft führen wird.

Die Erfüllung der weiteren Voraussetzungen für die Erteilung des beantragten
Aufenthaltstitels wurde im verfahren nachgewiesen. Gründe, aus welchen die
Erteiilung des Aufenthaltstitels gegenständlich zu versagen wäre, sind aus dem
Akteninhalt nicht ersichtlich. Die Inlandsantragstellung war deshalb zulässig, weil
sich der Beschwerdeführer seit 08.07.2014 (erster Aufenthaltstitel) im Inland
aufhält, hier erfolgreich studiert, eine Lebensgemeinschaft hier führt und einer
Enlverbstätigkeit nachgeht. Auch wenn es aus Sicht des Rechtstaates bedenklich
ist, wenn nach der Entscheidung des VwGH keine entsprechenden Umsetzungs-
schritte erfolgen, ist im vorliegenden Verfahren -- vor allem auch im Hinblick auf
verminderte Reisetätigkeit aufgrund COVID 19- ausnahmsweise zugunsten des
Beschwerdeführers die Inlandsantragstellu ng zuzulassen.

Da somit sämtliche Voraussetzungen für die Erteilung des beantragten Aufent-
haltstitels erfüllt sind, war spruchgemäß zu entscheiden.

Beweiswürdigung:

Die -getroffenen Feststellungen beruhen auf den im vorgelegten Ven1valtungsakt
aufliegenden, der belangten Behörde bekannten, unbedenklichen Unterlagen.
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Rechtlich folgt daraus:

Gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG Z 1 erkennen ab 1.1.2014 die Venivaltungsgerichte
über Beschwerden gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen
Rechtswidrigkeit.

Gemäß § 28 Abs. 1 VWGVG hat das Verwaltungsgericht die Rechtssache durch
Erkenntnis zu erledigen, sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das
Verfahren einzustellen ist.

Dient gemäß § 64 Abs. 2 NAG der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen der
Durchführung eines ordentlichen oder außeroirdentlichen Studiums, ist die
Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung für diesen Zweck nur zulässig, wenn
dieser nach den maßgeblichen studienrechtlichen Vorschriften einen
Studienerfolgsnachweis der Universität, Fachhochschule, akkreditierten
Príva1tuniversität oder Pädagogischen Hochschule erbringt und in den Fällen des
Abs. 1 Z 4 darüber hinaus spätestens innerhalb von zwei Jahren die Zulassung zu
einem Studium gemäß Abs. 1 Z2 nachweist. Dient der Aufenthalt des
Drittstaatsangehörigen der Durchführung einer gesetzlich verpflichtenden
fachlichen Ausbildung gemäß Abs. 1 Z 7, ist die Verlängerung einer
Aufenthaltsbewilligung zu diesem Zweck nur zulässig, wenn der
Drittstaatsangehörige einen angemessenen Ausbiildungsfortschritt nach Maßgabe
der der jeweiligen Ausbildung zugrundelieger1den gesetzlichen Vorschriften
erbringt. Liegen Gründe vor, die der Einflusssphäre des Drittstaatsangehörigen
entzogen, unabwendbar oder unvorhersehbar sind, kann trotz Fehlens des
Studienerfolges oder Ausbildungsfortschrittes eine Aufenthaltsbewilligung
verlängert werden.

Gemäß § 74 Abs. 6 Universitätsgesetz hat die Universität einer oder einem
ausländischen Studierenden ab dem zweiten Studlíenjahr auf Antrag der oder des
Studiierenden einen Studienerfolgsnachweis auszustellen, sofern sie oder er im
vorausgegangenen Studienjahr positiv beurteilte Prüfungen im Umfang von
mindestens 16 ECTS-Anrechnungspunkten oder 8 Semesterwochenstunden
abgelegt hat.
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Die ständige Judikatur des VwGH zur Relevanz des zuletzt vergangen
Studienjahres für die Beurteilung des Studienerfo:Iges im Verlängerungsverfahren
für einen Aufenthaltstitel >Studierender< besagt folgendes (zuletzt VwGH Ra
2014/22/0157 vom 5.5.2015 u.v.a.):

>Gemäß § 52 UniversitätsG 2002 beginnt das Studienjahr am 1. Oktober und
endet am 30. September des folgenden Jahres. Da gemäß § 24 Abs. 1 NAG 2005
Verlängerungsanträge vor Ablauf der Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels
einzubringen sind, kann das "vorangegangene Studienjahr" bei Antragstellung
nur dasjenige sein, das vor dem Gülti_gkeitsende des bestehenden
Aufenthaltstitels liegt. Maßgeblich für die Beurteilung nach § 64 Abs. 3 NAG 2005
iVm § 8 Z 7 lit. b NAG-DV 2005 ist das abgeschlossene und nicht das aktuell
laufende Studienjahr (Hinweis E vom 24. Juni 2010, 2010/21/0125). Anders
stellt sich die Sach- und Rechtslage dar,. wenn aufgrund der Dauer des
Verlängerungsverfahrens bereits ein weiteres Studienjahr verstrichen
ist. .ln einem solchen Fall kann es zum einen der Behörde nicht verwehrt werden,
im Sinn eines aktualitätsbezogenen Studienerfolges zwecks Verlängerung der
Aufenthaltsbewilligung einen Erfolgsnachweis für das zuletzt abgelaufene
Studienjahr zu fordern. Zum anderen ist es aber auch dem Fremden möglich, die
Verlängerungsvoraussetzung - die Gültigkeit des verlängerten Titels beginnt in
einem solchen Fall gemäß § 20 Abs. 2 erster Satz letzter Fall NAG 2005 mit der
Bescheiderlassung - dadurch nachzuweisen, dass er einen Erfolgsnachweis für
das jüngst abgelaufene Studienjahr erbringt.. Dann führt eine Erfolglosigkeit
des bei Einbringung des Verlängerungsantrags relevanten Studienjahres nicht
(mehr) zur Versagung des Aufenthaltstitels, mu.ss der Fremde doch auch sonst
bloß den Erfolg im vorangegangenen Studienjahr und nicht in früheren
Studienjahren vorweisen."

Im gegenständlichen Beschwerdeverfahren hat der Beschwerdeführer durch
Vorlage eines Studienerfolgsnachweises der Uni Wien für das Studienjahr
2018/2019 über insgesamt 44 ECTS eindeutig seinen Studienerfolg gem. § 64
Abs. 2 NAG iVm. § 8 Z 8 NAG-DV iVm § 74 Abs. 6 Universitätsgesetz für das
jüngst abgelaufene und somit nun im Beschwerdeverfahren relevante
Studlienjahr nachgewiesen. Auf die früheren Stu1dienjahre war entsprechend der
zitierten Judikatur des VwGH nicht mehr einzugehen. Der für den beantragten
Aufenthaltstitel erforderliche Studienerfolg liegt somit vor.

Die allgemeinen Voraussetzungen für die Verlängerung eines Aufenthaltstitels
liegen ebenfalls vor und wurden auch schon von der belangten Behörde geprüft.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.
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Unzulässigkeit der ordentlichen ,Revision

Nach Art. 133 Abs. 4 B-VG ist die (ordentliche) Revision zulässig, wenn eine
Rech1tsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorliegt, insbesondere weil das
Erkenntnis des Verwaltungsgerichts von der Rechtsprechung des
Venlvaltungsgerichtshofs abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu
lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungs-
geric:htshofs nicht einheitlich beantwortet wird.

Ein \lergleich der Regelungen zum Ablehnungsmiodell gemäß Art. 131 Abs. 3 B-
VG aF mit dem Revisionsmodell nach Art. 133 Abs. 4 B-VG zeigt, dass diese
Bestimmungen nahezu ident sind. Zur Auslegung des Begriffs >Rechtsfrage von
grundsätzlicher Bedeutung< kann auf die bisherige Judikatur des
Verwaltungsgerichtshofs zum Ablehnungsrecht nach Art. 131 Abs. 3 B-VG aF
zurückgegriffen werden (in diesem Sinne Thienel, Neuordnung der
Ven1valtungsgerichtsbarkeit. Die Reform der Verw.altungsgerichtsbarkeit durch die
Ve1waltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, 74). Nach der Rechtsprechung des
Venlvaltungsgerichtshofs zu Art. 131 Abs. 3 B-VG aF liegt eine Rechtsfrage von
grundsätzlicher Bedeutung dann vor, wenn die Entscheidung der Sache im
Interesse der Allgemeinheit an einer einheitlichen, auf zusätzliche Argumente
gestützte Rechtsprechung liegt. Das ist dann der Fall, wenn eine Rechtsfrage zu
entscheiden ist, die auch für eine Reihe anderer gleichgelagerter Fälle von
Bedeutung ist und diese durch die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs
bisher nicht abschließend geklärt worden ist. Es muss sich um eine aus
recht1ssystematischen Gründen bedeutsame und auch für die einheitliche
Rechtsanwendung wichtige Frage des materiellen oder formellen Rechts handeln
(vgl. Paar, ZfV, 892). Eine Rechtsfrage von grunclsätzlicher Bedeutung liegt nicht
vor, wenn die Rechtsfrage klar aus dem Gesetz: lösbar ist (vgl. Köhler, ecolex
2013, 596, mit weiteren Nachweisen). Eine Rechtsfrage von grundsätzlicher
Bedeutung liegt dann vor, wenn die Klärung dieser Rechtsfrage eine über den
Einzelfall hinausgehende Bedeutung hat (vgl. Thienel, aaO, 73f).

Da irn gegenständlichen Fall eine solche Rechtsfrage nicht vorliegt, sondern auf
die zitierte ständige, nicht uneinheitliche Judika1tur des VwGH hinsichtlich der
Heranziehung des jüngst abgelaufenen Studienjiahres bei der Beurteilung des
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Studienerfolges im Verfahren zur Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung
>Studierender< (nunmehr Student), war die (ordentliche) Revision nicht
zuzu1lassen.

Hinweis zum 2. COVID-1.9-Gesetz

Abweichend von der folgenden Rechtsbelehrung beginnt die Frist zur Erhebung
einer Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof oder einer Revision an den
Verwaltungsgerichtshof gegen diese Entscheidung - sofern diese vor dem 1. Mai
2020 zugestellt wurde - mit 1. Mai 2020 zu laufen (§ 6 Abs. 2 i. V. m. § 1 Abs. 1
Art. 16 2. COVID-19-Gesetz BGBI. I Nr. 16/2020).

Belehrung

Gegen dieses Erkenntnis besteht die Möglichkeit der Erhebung einer Beschwerde
beim Verfassungsgerichtshof und/oder einer außerordentlichen Revision beim
Verwaltungsgerichtshof. Die Beschwerde bzw. Revision ist innerhalb von sechs
Wochen ab dem Tag der Zustellung der Entscheidung durch eine bevollmächtigte
Rechtsanwältin bzw. einen bevollmächtigten Rechtsanwalt abzufassen und ist die
Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof und die außerordentliche Revision an
den Verwaltungsgerichtshof beim ven/valtungsgericht Wien einzubringen. Für die
Beschwerde bzw. die Revision ist eine Eingabengebühr von je EUR 240,-- beim
Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glü1cksspiel zu entrichten.

Es besteht die Möglichkeit, Verfahrenshilfe für 1:las Verfahren vor dem Verwal-
tungsgerichtshof bzw. Verfassungsgerichtshof zu beantragen.

Verfahrenshilfe ist einer Partei so weit zur Gänze oder zum Teil zu bewilligen als
sie außerstande ist, die Kosten der Führung des Verfahrens ohne Beeinträchti-
gung des notwendigen Unterhalts zu bestreiten, und die beabsichtigte Rechtsver-
folgung oder Rechtsverteidigung nicht als offen1bar mutwillig oder aussichtslos
ersclheint.




